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1 Anforderungen und
 Rahmenbedingungen 
 moderner Arbeitswelten

Wirtschaft und Gesellschaft sind 
andauernden, tief greifenden Verän-
derungen unterworfen, die vielfach 
durch Begriffe wie Globalisierung, 
technologischer Wandel, Dienst-
leistungsgesellschaft und anderes 
beschrieben werden. Sie führen dazu, 
dass die Anforderungen an Unterneh-
men und Beschäftigte wachsen, wenn 
sie sich erfolgreich an Standorten und 
auf Märkten behaupten wollen.

Unternehmen sind mehr denn je ge-
fordert, sich an sehr differenzierten 
und hinsichtlich Produktqualität und 
Liefertreue gewachsenen Anforderun-
gen der nationalen und internationalen 
Kunden zu orientieren. Dazu müssen sie 
Produktivität und Flexibilität auf einem 
hohen Niveau halten und sowohl bei 
den Produkten (z. B. durch verkürzte 
Produktlebenszyklen) als auch bei den 
Prozessen (z. B. durch andauernde Op-
timierung) innovativ bleiben. Gelingt 
dies, so leistet es einen erheblichen 
Beitrag zur dauerhaften Sicherung der 
nationalen und internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens. 
Dazu ist es in der Regel erforderlich, die 
jeweiligen Produktions-, Organisations- 
und Personalentwicklungskonzepte 
immer wieder zu überprüfen und ggf. 
weiterzuentwickeln.

Beschäftigte müssen in die Lage 
versetzt werden, die mit diesen Ver-
änderungsprozessen verbundenen 
Herausforderungen gleichermaßen 
bewältigen zu können. Sie sollten 
sich auf turbulenten internen und 
externen Arbeitsmärkten orientieren 
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und behaupten können. Sie müssen 
in der Lage sein bzw. auch durch 
Maßnahmen des Unternehmens in die 
Lage versetzt werden, den sich ständig 
wandelnden Arbeitsanforderungen
(z. B. durch lebensbegleitendes Ler-
nen) gerecht zu werden. Nur wenn 
auch sie ihren Beitrag dazu leisten kön-
nen, eine hohe Qualität und Produkti-
vität sicherzustellen und Innovationen 
voranzutreiben, nur wenn auch sie den 
betrieblichen Wandel mit tragen oder 
sogar initiieren und ein erhöhtes Ver-
antwortungsbewusstsein entwickeln, 
bleibt die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens erhalten.

Wenn aber permanente Dynamik und 
andauernde Flexibilität gefordert sind, 
so tritt schnell die Frage auf, wie sich 
dies mit dem natürlichen und berech-
tigten Bedürfnis der Menschen nach 
Sicherheit in Einklang bringen lässt, 
z. B. nach Sicherheit, die nötig ist, um 
eine Familie zu gründen oder um für 
andere sorgen zu können?

Eine mögliche Antwort auf diese Frage 
ist das von der EU im Rahmen der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie 
propagierte Konzept der „Flexicurity“ 
(vgl. z. B. European Expert Group 
2007). Dieser Begriff, ein Kunstwort, 
gebildet aus „fl exibility“ und „secu-
rity“, beschreibt das Ziel, die Flexi-
bilitätsanforderungen des globalen 
Wettbewerbs in Einklang zu bringen 
mit einer Neuausrichtung des europä-
ischen Sozialstaatsmodells. Flexibilität 
und Sicherheit werden dabei nicht als 
Gegensätze verstanden, sondern als 
zwei Seiten einer Medaille, als Anfor-
derungen, die sich wechselseitig bedin-
gen, weil soziale Sicherheit einerseits 
ein entscheidender produktiver Faktor 

für die globale Wettbewerbsfähigkeit 
Europas ist und andererseits globale 
Wettbewerbsfähigkeit soziale Sicher-
heit ermöglicht.

Ein zentraler Baustein ist in diesem 
Zusammenhang das Thema Beschäf-
tigungsfähigkeit. Damit ist gemeint, 
dass es mit zunehmender Dynamik und 
Flexibilisierung der Arbeitswelt für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
immer wichtiger wird, ihre eigene 
Kompetenz, Motivation und Gesund-
heit mit Blick auf die Veränderungen in 
der Arbeitswelt zu erhalten und fortzu-
entwickeln. Mit Stärkung der eigenen 
Beschäftigungsfähigkeit erhöhen sich 
die Chancen, dauerhaft am Arbeits-
leben teilzunehmen, sei es innerhalb 
oder außerhalb des Unternehmens oder 
der Organisation, in der sie momentan 
tätig sind. Beschäftigungsfähigkeit hat 
aber auch eine wichtige Bedeutung 
für die Unternehmen. Investitionen 
in die Beschäftigungsfähigkeit der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind 
zugleich Investitionen in die Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit. 
Dauerhaft erfolgreich sind unter den 
eingangs skizzierten Bedingungen oft 
Unternehmen, die ihre Beschäftigten 
durch geeignete Arbeits- und Unter-
nehmensstrukturen unterstützen, sich 
offen und konstruktiv neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Es geht also 
beim Thema Beschäftigungsfähigkeit 
immer um zwei Seiten einer Medaille, 
um das Verhalten der Beschäftigten 
und um Verhältnisse im Unternehmen, 
die Beschäftigungsfähigkeit erhalten 
und fördern.

Insbesondere manche kleine und 
mittlere Betriebe und ihre Beschäf-
tigten verfügen allerdings nicht über 
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die notwendigen Kapazitäten und das 
erforderliche Know-how, entspre-
chende Voraussetzungen zu schaffen. 
Allgemein verfügen sie jedoch über 
Potentiale (z. B. schlanke und fl exible 
Unternehmensstrukturen, direkte und 
unbürokratische Kommunikations-
möglichkeiten), deren Stärkung ihnen 
eigenständige Entwicklungen ermög-
lichen kann. Zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes, zur Erhaltung und 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen so-
wie zur Stärkung der Beschäftigungs-
fähigkeit von Frauen und Männern 
kommt es darauf an, die Entwicklung 
dieser Potentiale systematisch und 
andauernd zu fördern.

Es liegt deshalb im Interesse des Staa-
tes, insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen und ihre Beschäftigten 
dabei zu unterstützen, die notwendigen 
betrieblichen und persönlichen Bedin-
gungen eigenständig und nachhaltig 
zu gestalten und die vorhandenen 
Handlungsspielräume zu erweitern 
bzw. zu nutzen. Zur Erreichung die-
ser Zielsetzung leistet die Politik der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
mit dem Rahmenkonzept „Erfolgreich 
Arbeiten: Qualifi zierter. Flexibler. Ge-
sünder.“ einen Beitrag.

2 Das Konzept

2.1 Individuelle und organisationale 
Beschäftigungsfähigkeit

Das erste, allerdings sehr einfache 
Konzept von Beschäftigungsfähigkeit 
geht auf den Beginn des 20. Jahrhun-
derts zurück und unterteilte im Hin-
blick auf Unterstützungsmaßnahmen 
Personen, die von Armut und Arbeits-
losigkeit betroffen waren, in solche, 
die „beschäftigungsfähig“ waren, und 
solche, für die dies nicht zutraf (Deeke/
Kruppe 2003, S. 7). Hieraus entwi-
ckelten sich dann im Laufe der Zeit 
verschiedene Konzepte von Beschäf-
tigungsfähigkeit (Gazier 1999, S. 68f. 
kategorisiert sieben Hauptkonzepte), 
die u. a. durch Einführung quantitativer 
Aspekte („mehr oder weniger beschäf-
tigungsfähig“) entstanden.

Beginnend in den 1990er Jahren 
avancierte Beschäftigungsfähigkeit 

(„employability“) zu einer zentralen 
Dimension der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungs-, aber auch der Bil-
dungspolitik der Europäischen Union 
(Schemmann 2004, S. 111). Zuerst lag 
dabei der Schwerpunkt im Rahmen der 
ersten Europäischen Beschäftigungs-
strategie auf besonderen Zielgruppen 
des Arbeitsmarktes (arbeitslose Ju-
gendliche, Langzeitarbeitslose), später 
wurden auch in Unternehmen tätige 
Personen einbezogen. Dieser zuletzt 
genannten Entwicklungsrichtung folgt 
auch das hier dargestellte arbeits-
politische Konzept, das auf einem 
differenzierten Instrumenten-Mix aus 
Beratung, Weiterbildungsaktivierung, 
innovativen Projekten sowie auf einem 
zielgerichteten Informations- und Ser-
vicemanagement ruht .

Ihm liegt in Anlehnung an die in 
der Literatur bekannten Begriffsbe-
stimmungen (Blancke/Roth/Schmidt 
2000, S. 9 oder Rump/Eilers, 2006, 
S. 21)  die folgende Defi nition von 
Beschäftigungsfähigkeit zugrunde: 
Beschäftigungsfähig zu sein, bedeu-
tet, über ausreichende und aktuelle 
Qualifikationen, Kompetenzen und 
Fähigkeiten, Gesundheit, Flexibilität 
und Mobilität zu verfügen, um die 
sich ständig ändernden Anforderungen 
in Beruf und Arbeit, zielgerichtet und 
eigenverantwortlich bewältigen zu 
können, und so in der Lage zu sein, 
auf Basis Existenz sichernder Arbeit 
am gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Leben teilzuhaben.

Der Begriff der Beschäftigungsfähig-
keit steht in einem engen Zusammen-
hang mit dem in der Arbeitswissen-
schaft, insbesondere von Ilmarinen und 
Tuomi (2004), entwickelten Begriff 
der Arbeitsfähigkeit („work ability“): 
Arbeitsfähigkeit kann man kurz als 
„on-the-job employability“ bezeichnen 
(zur genauen Abgrenzung der Begriffe, 
auch im Verhältnis zum Begriff der 
Leistungsfähigkeit vgl. Richenhagen 
2009; vgl. auch Seiler 2009). Beide 
Begriffe erscheinen zunächst einmal 
als reine Eigenschaft der Person, als 
Eigenschaft, die allein und ausschließ-
lich dem Individuum zukommt. Dies 
ist allerdings nur eine vordergründige 
Betrachtungsweise. Denn die mit der 
Beschäftigungsfähigkeit verbundenen 
zentralen personalen Attribute wie 
kompetent, gesund, motiviert, fl exibel, 
mobil etc. können sich nur im Arbeits-

prozess letztendlich ausbilden, erhalten 
und weiterentwickeln. Im Rahmen 
des hier vertretenen Konzeptes von 
Beschäftigungsfähigkeit geht es also 
immer um die Förderung von betrieb-
lichen Verhältnissen und berufl ichen 
Verhaltensweisen, die zur Erhaltung 
und Verbesserung von Beschäfti-
gungsfähigkeit bei der Ausübung von 
Erwerbsarbeit beitragen. Man spricht 
daher auch von individueller und orga-
nisationaler Beschäftigungsfähigkeit 
sowie der gemeinsamen Verantwor-
tung, die Unternehmen und Beschäf-
tigte für die Beschäftigungsfähigkeit 
tragen. „Erfolgreich Arbeiten: Qualifi -
zierter. Flexibler. Gesünder.“ setzt bei 
dieser gemeinsamen Verantwortung an 
und verkürzt Beschäftigungsfähigkeit 
nicht auf individuelle Faktoren (vgl. 
hierzu auch Kraus 2008, wo auf die 
Gefahr der Individualisierung hinge-
wiesen wird).

2.2 Ziel, Adressaten und Handlungs-
felder

Ziel des nordrhein-westfälischen 
Konzeptes ist es, kleine und mittlere 
Unternehmen sowie deren Beschäftigte 
im Hinblick auf den Erhalt und die För-
derung von Beschäftigungsfähigkeit zu 
aktivieren und zu unterstützen. Dabei 
wird nicht unterstellt, dass sich das 
Thema bei den angezielten Adressaten 
in genau dieser Form stellt: Kaum ein 
Unternehmen, kaum ein Beschäftigter 
wird abstrakt und direkt den Erhalt 
oder die Förderung von Beschäfti-
gungsfähigkeit thematisieren. Es tritt 
jedoch im betrieblichen Alltag eine 
Vielzahl von Problemen auf, hinter de-
nen neben anderen Herausforderungen 
auch solche zu vermuten sind, die mit 
der individuellen und organisationalen 
Beschäftigungsfähigkeit zu tun haben. 
Sie machen sich im Allgemeinen durch 
einen wachsenden Problem- und Hand-
lungsdruck bemerkbar: 

• Stagnierende oder sinkende Produk-
tivität,

• Qualitätsprobleme,

• Lieferschwierigkeiten,

• weg brechende Märkte,

• hohe oder steigende Fehlzeiten,
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• Ausscheiden von Leistungsträ-
gern,

• unfl exible Arbeits- und Betriebszei-
ten oder

• Schwierigkeiten bei Personalrekru-
tierung und Personaleinsatz.

Erst die genauere und ganzheitliche 
Befassung mit den jeweiligen Prob-
lemlagen ergibt (u.U. mit Hilfe der so 
genannten Potentialberatung, vgl. Ab-
schnitt 2.3), in welchen Themenfeldern 
der Beschäftigungsfähigkeit wirksame 
Lösungsstrategien entwickelt und um-
gesetzt werden müssen. Die Ursache 
von Qualitätsproblemen kann z. B. in 
mangelnder Qualifi kation, schlechter 
Arbeitsablaufgestaltung, unzurei-
chender Ergonomie oder in allen drei 
Faktoren liegen. Ähnliches gilt für die 
anderen genannten Problemlagen.

Insgesamt geht das Konzept von drei 
Themenfeldern aus, in denen Maßnah-
men erforderlich sein können: 

• Kompetenzentwicklung (z. B. vor-
ausschauende Personalentwicklung, 
fl exiblerer Personaleinsatz durch 
kontinuierliche Weiterbildung, 
Innovationen durch kompetente 
Beschäftigte),

• Arbeitsorganisation (z. B. fl exible 
Arbeitszeitmodelle, Einführung 
innovativer Verfahren zur Orien-
tierung auf neue Märkte, Produkte 
oder Kunden, Neugestaltung der 
Ablauforganisation),

• Arbeitsgesundheit (z. B. betrieb-
liche Gesundheitsförderung, er-
weiterte Handlungsspielräume, 
Förderung der Arbeitsfähigkeit).

Dabei greifen die Themenfelder in 
vielfältiger Weise ineinander bzw. be-
einfl ussen sich wechselseitig, wie das 
Beispiel in Bild 1 verdeutlicht. 

2.3 Instrumente und Förderangebote

Zur Herstellung, Erhaltung und Wei-
terentwicklung der Beschäftigungs-
fähigkeit stellt die Landesregierung 
einerseits flächenwirksame Instru-
mente für kleine und mittlere Betriebe 

und ihre Beschäftigten im Wege der 
anteiligen Förderung zur Verfügung. 
Andererseits werden neue Instrumente 
und Verfahren im Rahmen von innova-
tiven Projekten entwickelt, erprobt und 
transferiert. Alle Förderangebote zielen 
auf Breitenwirkung und Verallgemei-
nerung. Ziel ist es, Anstöße zu geben, 
auch ohne öffentliche Förderung im 
Betrieb aktiv zu werden, „gute Praxis“ 
zu entwickeln und zu transferieren so-
wie geeignete Strukturen herzustellen 
und zu verankern.

Flächenwirksame Angebote, sind vor 
allem

• die Potentialberatung,

• der Bildungsscheck „Nordrhein-
Westfalen“ sowie

• das Informations- und Servicema-
nagement.

Die genannten Instrumente werden im 
Handlungsfeld „Gesundheit bei Arbeit“ 

durch Unterstützungsmaßnahmen der 
Krankenkassen ergänzt, die diese nach 
§ 20 SGB V, insbesondere § 20 a SGB 
V anbieten. Die Entscheidung über die 
Nutzung aller dieser Angebote erfolgt 
allein durch die Betriebe.

Potentialberatung heißt: Unter Be-
teiligung der Beschäftigten ermittelt 
eine vom Betrieb ausgewählte Un-
ternehmensberatung dessen Stärken 
und Schwächen. Es wird gemeinsam 
ein verbindlicher Handlungsplan 
zur Verbesserung der betrieblichen 
Praxis entwickelt und - so weit wie 
möglich - umgesetzt. Dabei geht es 
nicht um traditionelle Sanierungs- 
oder Rationalisierungsberatung mit 
dem Ziel des Personalabbaus oder der 
Unternehmensverlagerung, sondern 
um eine Analyse auf Basis des Kon-
zeptes der Beschäftigungsfähigkeit.  
Dieses Angebot des Landes richtet 
sich an kleine und mittlere Betriebe 
in Nordrhein-Westfalen, die älter als 
fünf Jahre sind und weniger als 250 
Beschäftigte haben. Sie können sich bis 

Eine Großbäckerei mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt Brot, 
Kuchen, Brötchen und andere Teigwaren her, mehr als 25 verschiedene Brot- 
und Brötchen- sowie 80 Kuchensorten. Jede Nacht verlassen über 7.000 Brote 
die Produktionshallen und werden vom Produktionsort im Gewerbegebiet 
in Filialen im gesamten Rheinland transportiert. Obwohl das Unternehmen 
wirtschaftlich erfolgreich ist, haben in letzter Zeit die Qualitätsprobleme zu-
genommen. Außerdem klagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt über 
Stress; die Fehlzeiten sind im vergangenen Jahr stark angestiegen.

Nach einer eingehenden Analyse der Arbeitsplätze in der Bäckerei unter Be-
teiligung der Beschäftigten steht fest, dass zum einen einige technische Verän-
derungen notwendig sind. Konkret: Verbesserung der Beleuchtungssituation, 
Einziehen einer Lärmschutzdecke und Anschaffung von Öfen, bei denen sich 
die Höhe der Backbleche individuell auf die Körpergröße der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einstellen lässt. Zum anderen zeigt sich, dass Stresssituationen 
vor allem durch Termindruck und mangelnde Handlungsspielräume auf Grund 
zu enger Vorgaben der Vorgesetzten entstehen. Es werden daher ein Termin-
planer eingestellt und die Führungskräfte geschult bzw. neue Teams gebildet. 
Die Teams gestalten die Arbeitsabläufe weitgehend in eigener Regie.

Bild 1:  Themenfelder der Beschäftigungsfähigkeit – ein Beispiel
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zu 15 Beratungstage - aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds - 50 Prozent 
der Kosten bis maximal 500 Euro pro 
Beratungstag bezuschussen lassen. 
Dazu erhalten sie in einer von rund 
100 Beratungsstellen in Nordrhein-
Westfalen nach einer obligatorischen 
Beratung einen Beratungsscheck (zu 
den Details vgl. www.potentialbera-
tung.nrw.de sowie Bild 2).

In ähnlicher Weise funktioniert der 
„Bildungsscheck Nordrhein-Westfa-
len“, der sowohl an Unternehmen für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(betrieblicher Zugang) als auch direkt 
an einzelne Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (individueller Zugang) 
ausgegeben wird. Mit ihm fördert 
die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung die Teilnahme an berufl icher 
Weiterbildung. Zielgruppe sind Be-
schäftigte, die sich bisher wenig oder 
gar nicht an Weiterbildung beteiligt 
haben. Erhalten können den Bildungs-
scheck Unternehmen mit maximal 250 
Beschäftigten und deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Eine kostenlose 
Beratung ist verpfl ichtend. Übernom-
men werden anfallende Kursgebühren 
bis zur Hälfte, höchstens jedoch 500  
Euro pro Bildungsscheck. Die fi nan-
ziellen Mittel stammen ebenfalls aus 
dem Europäischen Sozialfonds. (vgl. 
im Einzelnen www.bildungsscheck.
nrw.de sowie Bild 3).

Flächenwirksam ist auch das ausgepräg-
te und sich ständig weiterentwickelnde 
Informations- und Servicemanagement 
zum Thema Beschäftigungsfähigkeit. 
Ziel ist es dabei, Unternehmen und 
Beschäftigte als Kunden zu betrachten, 
die je nach ihren Bedarfen unterschied-
lich, vor allem unterschiedlich intensiv 
unterstützt werden wollen. Am Anfang 
stehen dabei neben Printmedien Infor-
mationen im Netz (www.arbeit.nrw.de, 
Stichwort „Erfolgreich arbeiten“), die 
um interaktive Unterstützungskompo-
nenten erweitert wurden und werden. 
So sichert z. B. KomNet NRW (www.
komnet.nrw.de, vgl. auch Bild 4), dass 
das Fachwissen und die Erfahrung 
von Experten den Unternehmen und 
Beschäftigten schnell, bequem und 
kostenlos zur Verfügung steht (direkte 
Fragen online oder Recherche in einer 
Datenbank mit redaktionell bearbeite-
ten Dialogen aus früheren Anfragen). 
Hotlines (z. B. zum Bildungsscheck 
oder zu Möglichkeiten des berufli-

Das Angebot des Landes richtet sich an kleine und mittlere Betriebe in Nordrhein-
Westfalen, die älter als fünf Jahre sind und weniger als 250 Beschäftigte haben.

Sie können sich – aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds – 50 Prozent der 
Kosten bis maximal 500 Euro pro Beratungstag bezuschussen lassen.

Dazu erhalten Sie in einer von rund 100 Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen 
nach einer Beratung den Beratungsscheck.

Mit dem Beratungsscheck können Sie sofort mit der Potentialberatung begin-
nen.

Nach Beendigung der Potentialberatung beantragen Sie mit dem Beratungsscheck 
die Förderung schnell und unbürokratisch.

Die Potentialberatung dauert zwischen einem und 15 Tagen.

Sie kann – je nach Problemlage – innerhalb von maximal 15 Monaten in zwei 
Schritten in Anspruch genommen werden.

Adressen der Beratungsstellen und weitere Informationen fi nden interessierte 
Unternehmen im Internet unter www.potentialberatung.nrw.de.

Bild 2:  Potenzialberatung mit dem Beratungsscheck - kurz gefasst

Mit dem „Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen“ fördert die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung die Teilnahme an berufl icher Weiterbildung. Zielgruppe 
sind Beschäftigte, die sich bisher wenig oder gar nicht an Weiterbildung beteiligt 
haben.

Erhalten können den Bildungsscheck Unternehmen mit maximal 250 Beschäftigten 
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter bestimmten Voraussetzungen 
steht der Bildungsscheck auch für Berufsrückkehrende sowie Existenzgründerin-
nen und Existenzgründer (in den ersten fünf Jahren) zur Verfügung.

Eine kostenlose Beratung ist verpfl ichtend. Übernommen werden anfallende 
Kursgebühren bis zur Hälfte, höchstens jedoch 500  Euro pro Bildungsscheck. 
Die fi nanziellen Mittel stammen aus dem Europäischen Sozialfonds.

Um vor allem neue Interessenten zu erreichen, gilt: Wer im vergangenen oder 
im laufenden Jahr an einer berufl ichen Weiterbildung teilgenommen hat, erhält 
keinen Bildungsscheck. Dies gilt auch für Weiterbildungsangebote, die in dieser 
Zeit mit Hilfe eines Bildungsschecks besucht wurden. 

Ob jemand die Voraussetzungen für den Bildungsscheck erfüllt, kann mit einem 
Online-Check überprüft werden (http://dev.gib-nrw.de/site/homepage/service/be-
ratertool/bildungsscheck-online-check-fuer-den-betrieblichen-und-individuellen-
zugang/).

Für Beschäftigte mit geringem Einkommen gibt es auch die „Bildungsprämie“ 
des Bundes. Informationen zu diesem bundesweiten Angebot fi nden Sie unter 
www.bildungspraemie.info.

Informationen zum Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen unter www.bildungs-
scheck.nrw.de

Bild 3:  Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen - kurz gefasst
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chen Wiedereinstieges) ermöglichen 
eine direkte Kontaktaufnahme, was 
insbesondere in persönlichen Krisen 
(z. B. in Folge von Mobbing) oder bei 
Unternehmenskrisen wichtig ist. In 
Vorbereitung sind weitere Beratungs-
module, die immer aktivierend und 
ggf. hinführend zu einer persönlichen 
Beratung gestaltet werden.

Neben den flächenwirksamen Ins-
trumenten werden Modellprojekte 
initiiert, die durch arbeitspolitische 
Innovation nachhaltige Strukturver-
änderungen hervorbringen sollen. So 
wurden z. B. in den Projekten „Be-
schäftigungsfähigkeit im Betrieb (BiB) 
und „Beschäftigungsfähigkeit im de-
mografi schen Wandel (demoBiB, vgl. 
zu beiden www.demobib.de) Online-
Checks entwickelt, die Unternehmen 
und Beschäftigten ermöglichen, Hand-
lungsbedarfe einzuschätzen. Andere 
Projekte entwickelten Instrumente zum 
gesunden Führen (www.gefuege-nrw.
de), zur systematischen Förderung 

von Arbeitsfähigkeit (www.hawai4u.
de) oder erprobten Strategien, wie die 
Beschäftigungsfähigkeit in einzelnen 
Branchen länger erhalten werden kann 
(vgl. z. B. www.innovaprojekt.de oder 
www.projekt-pegasus.de). Weitere 
Beispiele fi nden sich im Netz (z. B. 
www.arbeit-demografi e.nrw.de, Stich-
wort: Projekte und Initiativen).

2.4 Beteiligung und europäische 
Einbindung

Die Beteiligung der Beschäftigten ist 
essentieller Bestandteil des arbeitspoli-
tischen Konzeptes der Beschäftigungs-
fähigkeit in Nordrhein-Westfalen. Dies 
kommt z. B. dadurch zum Ausdruck, 
dass die Einverständniserklärung der 
betrieblichen Interessenvertretung 
(soweit vorhanden) Fördervoraus-
setzung für die Potentialberatung ist. 
Die bisherigen Erfahrungen mit der 
Potentialberatung zeigen auch, dass 

die Beratung umso erfolgreicher war, 
je mehr Beschäftigte im Beratungs-
prozess involviert waren. Insgesamt 
wird davon ausgegangen, dass ohne 
eine Beteiligung der Beschäftigten 
Beschäftigungsfähigkeit nicht erhalten 
und gefördert werden kann.

Mit dem Rahmenkonzept Beschäfti-
gungsfähigkeit leistet die nordrhein-
westfälische Arbeitspolitik auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Realisierung 
der verbindlichen europäischen Be-
schäftigungsziele (vgl. z. B. Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften 
2009). Dabei stehen vor allem die 
Förderung 

• der Anpassungsfähigkeit von Un-
ternehmen und Beschäftigten,

• von Investitionen in das Humanka-
pital,

• des Unternehmergeistes,

• der berufl ichen Mobilität,

• des aktiven Alterns sowie

• des Gender Mainstreams

im Mittelpunkt.

3 Erste Ergebnisse

“Erfolgreich Arbeiten: Qualifi zierter. 
Flexibler. Gesünder.” ist kein starres, 
in allen Einzelheiten festgeschriebenes 
Konzept, sondern es entwickelt sich 
beginnend seit 2004 (in einzelnen 
Elementen wie z. B. der Potentialbera-
tung schon früher, nämlich seit 2001) 
ständig weiter. Es setzt auf langfristige 
Entwicklungen bei Unternehmen und 
Beschäftigten und wirkt ergänzend zu 
den Ansätzen, Konzepten und Strate-
gien anderer Akteure und Organisati-
onen, im Handlungsfeld Gesundheit 
z. B. zu den Fördermöglichkeiten der 
Krankenkassen. Aus diesen Gründen 
fällt eine Überprüfung des Outcome 
schwer: Was ist auf Wirkungen des 
Konzeptes zurückzuführen, was auf 
andere, parallel wirkende Konzepte, 
was ist allgemeinen Entwicklungs-
trends geschuldet…? Daher bleibt 
zunächst nur, den Output zu überprü-

KomNet ist ein komfortabler Helpdesk zu allen Fragen rund ums Thema Arbeit, 
die Adresse lautet: www.komnet.nrw.de.

KomNet bietet individuellen Rat und gesicherte Lösungswege zu den Themen-
feldern

• Gesünder Arbeiten, Arbeitsschutz (Themen: Arbeitsschutzorganisation /Ma-
nagement, Gefahrstoffe, sichere Maschinen, Anlagen und Produkte, Arbeits-
plätze, Arbeitszeit, Strahlenschutz, Mutterschutz, Jugendliche,...) 

• Arbeitsgestaltung (Themen: Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, De-
mografi scher Wandel, Personalentwicklung, Unterstützungsangebote... )

• Qualifi zierung (Themen: Abschlüsse, Bildungsscheck, Bildungsurlaub, eLe-
arning, Fördermöglichkeiten, Weiterbildungsangebote...) 

Wenn in der Dialogdatenbank keine passende Antwort zu fi nden ist, kann eine 
persönliche Anfrage direkt an das KomNet-Expertennetz gestellt werden. KomNet 
erarbeitet dann eine passende Antwort bzw. macht einen praktischen Lösungsvor-
schlag - qualitätsgesichert und meist schon innerhalb von 1 bis 4 Tagen. 

Um diesen kostenlosen Service jederzeit nutzen zu können, muss sich der Frage-
steller nur einmalig mit einer Mailadresse registrieren lassen.

Die Nutzer können sich jederzeit über den Bearbeitungsstatus ihrer aktuellen An-
fragen informieren. In einem persönlichen Archiv werden zudem alle Antworten 
und Lösungen zu den persönlichen Fragen bereitgehalten.

Bild 4:  KomNet - Fragen an das Expertennetz stellen
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fen, und der zeigt, dass nachhaltige 
Wirkungen eingetreten sind bzw. noch 
eintreten werden:

• Von 2001 bis zum Jahre 2008 haben 
fast 13.000 Unternehmen mit mehr 
als 400.000 Beschäftigten eine 
Potentialberatung in Nordrhein-
Westfalen in Anspruch genommen, 
ca. 83 % davon mit weniger als 50 
Beschäftigten. In diesen Unterneh-
men konnte dabei im genannten 
Zeitraum ein überdurchschnittlicher 
Zuwachs an Arbeitsplätzen erreicht 
werden: Während nämlich in Nord-
rhein-Westfalen zwischen 2001 und 
2008 die Zahl der Arbeitsplätze um 
4,5 % zurückging, wurde sie in den 
Unternehmen mit Potentialberatung 
um 1,8 % gesteigert (MAGS 2008, 
S. 1ff.).

• Von Anfang 2006 bis zum 1. Quar-
tal 2008 wurden ca. 109.000 Bil-
dungsschecks eingelöst, ca. 83.000 
Beschäftigte von KMU haben an 
einer durch den Bildungsscheck 
geförderten beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen und dazu 
wurden von den Beratungsstellen 
ca. 25.000 Beratungsgespräche 
geführt (SALSS 2008, S. 59ff.). Da-
bei ist der „Netto-Mitahmeeffekt“ 
gering: So sagen zwar 50 Prozent 
der geförderten Betriebe, dass die 
durch den Bildungsscheck mitfi -
nanzierte Weiterbildung auch ohne 
Zuschüsse stattgefunden hätte, aber 
die Hälfte dieser Unternehmen 
sagt zugleich, dass sie durch die 
fi nanzielle Förderung und die damit 
verbundene Beratung zu weiterge-
henden Aktivitäten im Bereich der 
Weiterbildung veranlasst wurden. 
Das heißt, nur etwa jedes vierte 
Unternehmen hat die Förderung 
in Anspruch genommen, ohne das 
hierdurch zusätzliche Weiterbil-
dungsaktivitäten stimuliert worden 
wären (a.a.O., S. 85).

• Von 2004 bis 2008 sind rund 12.000 
Anfragen bei KomNet eingegangen, 
bei den Antworten wurde eine sehr 
hohe Kundenzufriedenheit erreicht. 
Die Dialogdatenbank enthält fast 
6.000 Dialoge, die in den beiden 
letzten Jahren von über 1 Mio. Kun-
den genutzt wurden, jeder Dialog 
wird im Durchschnitt von über 400 
Personen gelesen (Kompetenznetze 
NRW 2008, S. 1ff.).

 Insgesamt lässt sich festhalten: Durch 
das arbeitspolitische Konzept zur Ent-
wicklung und Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit in Nordrhein-Westfalen 
werden Aktivitäten und Maßnahmen 
initiiert, die dazu beitragen, dass 
Unternehmen und Beschäftigte sich 
erfolgreich an Standorten und auf 
Märkten behaupten können. Es leistet 
somit einen „arbeitspolitischen Beitrag 
zur Standortstärkung und –sicherung 
der Wirtschaft in NRW“ (Schäffer 
2008). Dabei ist es bei ca. 400.000 
kleinen und mittleren Unternehmen 
mit einer Beschäftigtenzahl unter 
250 und ca. 3,6 Mio. Beschäftigten in 
Nordrhein-Westfalen nicht das Ziel, 
ein fl ächendeckendes Förderangebot 
zu gewährleisten, wohl aber in der 
Fläche subsidiär zu wirken: Dort, wo 
ohne eine arbeitspolitische Aktivierung 
die Gefahr besteht, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit leidet und Innovationen 
ausbleiben, soll Hilfe zur Selbsthilfe 
geleistet werden. 

Dies lässt sich gut am Förderpro-
gramm „Bildungsscheck Nordrhein-
Westfalen“ verdeutlichen: Trotz dieses 
Angebotes bleibt berufl iche Weiter-
bildung auch weiterhin überwiegend 
eine Aufgabe für Unternehmen und 
Beschäftigte, die privat zu initiieren 
und zu fi nanzieren ist. Der Staat hilft 
nur dort, wo der Bedarf am größten ist. 
Ziel der staatlichen Hilfe ist deswe-
gen immer auch, Eigeninitiative und 
private Investitionen in Weiterbildung 
zu stärken. Dies leistet der Bildungs-
scheck, weil er zusätzliche Weiterbil-
dungsaktivitäten stimuliert. 

Viele Unternehmen behaupten sich an 
Standorten und auf Märkten jedoch 
auch ohne jegliche Förderung und 
ohne, dass es der Aktivierung durch 
den Staat bedarf. Viele Beschäftigte 
pfl egen und erhalten ihre individuelle 
Beschäftigungsfähigkeit in Eigen-
verantwortung und nutzen dazu die 
Möglichkeiten, die ihnen Arbeitgeber, 
Gewerkschaften, Weiterbildungsein-
richtungen oder Krankenkassen auch 
ohne staatliche Förderung bieten.   
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